
Mit freundlichen Grüßen
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Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Blitzlicht-Ausgabe Oktober 2016 haben wir Ihnen das Urteil des Finanz- 
gerichts Düsseldorf zur Frage vorgestellt, welche Bezugsgröße bei der Ermittlung 
der ortsüblichen Miete gilt, wenn eine Wohnung verbilligt überlassen wird. Nach 
Redaktionsschluss wurde das abschließende Urteil des Bundesfinanzhofs zu 
dieser Frage veröffentlicht, welches wir Ihnen in dieser Ausgabe vorstellen. Dem- 
nach gilt die Bruttomiete als Maßstab beim Vergleich der ortsüblichen Miete zu 
der tatsächlichen Miete.

Unternehmen, die planen, Kalender an Geschäftspartner zu versenden, sollten 
wissen, dass diese steuerlich regelmäßig als Geschenke gelten. Damit diese 
steuermindernd berücksichtigt werden, bedarf es einer besonderen Aufzeichnung 
in der Buchführung.

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Blitzlicht-Ausgabe oder zu anderen 
Themen? Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.
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Termine Steuern / Sozialversicherung                                                                                         November/Dezember 2016

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.11.2016 1 12.12.2016 1

Umsatzsteuer 10.11.2016 2 12.12.2016 3

Ende der Schonfrist Überweisung 4 
obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch: Scheck 5

14.11.2016 15.12.2016

07.11.2016 09.12.2016

Einkommensteuer, Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag

Entfällt 12.12.2016

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Entfällt 12.12.2016

Gewerbesteuer 15.11.2016 Entfällt

Grundsteuer 15.11.2016 Entfällt

Ende der Schonfrist Überweisung 5 
obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch: Scheck 5

18.11.2016 15.12.2016

11.11.2016 09.12.2016

Sozialversicherung 6 28.11.2016 28.12.2016

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer 
sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag 
zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung 
an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt 
abzuführen.

Umsatzsteuer

Aufteilung der Vorsteuer bei 
Zuordnung eines Gebäudes zu teils 
steuerpflichtigen und teils steuer- 
befreiten Umsätzen
Der Gerichtshof der Europäischen Uni-
on äußert sich grundlegend zur Auftei-
lung der abzugsfähigen Vorsteuer für 
den Fall, dass eine Gebäudenutzung 
nur zum teilweisen Vorsteuerabzug be-
rechtigt.
 Die Aufwendungen zur Errichtung, 
Nutzung, Erhaltung oder Unterhaltung 
eines Gebäudes sind den zum Vorsteuer- 
abzug berechtigenden und den nicht 
zum Vorsteuerabzug berechtigenden 
Umsätzen zuzuordnen.

1 Für den abgelaufenen Monat.
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung 

für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauer- 
fristverlängerung für das vorangegangene Kalenderviertel- 
jahr.

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung 
für den vorletzten Monat.

4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldun- 
gen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungs- 
zeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) ab-
gegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag 
oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei 
einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine 
Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so 
frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto 
des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zah- 
lung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanz-
amt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugser-
mächtigung erteilt werden.

6 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge 
sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des 
laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszu- 
schläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftver- 
fahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abga- 
betermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann 
bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
24.11.2016/23.12.2016) an die jeweilige Einzugsstelle über- 
mittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fällig-
keiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung 
durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an 
den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbeson-
dere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen 
Tag nach Feiertagen fällt.



 Kann keine eindeutige Zuordnung 
erfolgen, ist eine Aufteilung nach dem 
Umsatzschlüssel vorzunehmen. Alter- 
nativ kann auch ein Flächenschlüssel 
zugrunde gelegt werden, wenn er zu 
einem präziseren Zuordnungsergebnis 
führt.
 Diese Grundsätze stehen im Wider- 
spruch zum deutschen Umsatzsteuer- 
recht. Danach ist die Verteilung der Vor- 
steuerbeträge nach dem Umsatzschlüssel 
nur dann durchzuführen, wenn keine an- 
dere wirtschaftliche Zurechnung mög- 
lich ist. Die Verteilungsregelung nach 
deutschem Umsatzsteuerrecht verletzt 
aber EU-Recht insoweit nicht, als sie 
zu einer präziseren Aufteilung der Vor- 
steuerbeträge führt.
 Eine Nutzungsänderung des Ge-
bäudes zieht auch die Änderung des 
angewendeten Verteilungsschlüssels 
nach sich.

Gutschriftempfänger schuldet unbe- 
rechtigt ausgewiesene Umsatzsteuer
Wer in einer Rechnung Umsatzsteuer 
ausweist, obwohl die Lieferung oder 
sonstige Leistung nicht erbracht wurde 
(sog. Scheinrechnung), schuldet den 
ausgewiesenen Umsatzsteuerbetrag. 
Als Rechnung gilt auch eine Gutschrift. 
Im Unterschied zur Rechnung, die der 
(angeblich) leistende Unternehmer aus- 
stellt, stellt die Gutschrift der (angebli- 
che) Leistungsempfänger aus. Erstellt 
der angebliche Leistungsempfänger mit 
Wissen des angeblich leistenden Unter- 
nehmers eine Gutschrift über eine nicht 
ausgeführte Lieferung oder sonstige 
Leistung, schuldet der Gutschriftemp- 
fänger die in der Gutschrift ausgewie- 
sene Umsatzsteuer. Dies hat das Finanz-
gericht München entschieden. Zwar 
haben sich mittlerweile die gesetzlichen 
Vorschriften geändert, die Entscheidung 
gilt aber auch für die derzeitige Rechts-
lage.
 Der in Anspruch genommene Gut-
schriftempfänger hat Revision beim 
Bundesfinanzhof eingelegt, sodass des- 
sen Entscheidung abzuwarten bleibt. 
Streitig ist die Frage, ob die Grundsätze, 
die für Scheinrechnungen gelten, auch 
für Scheingutschriften gelten.

Erbschaft-/Schenkungsteuer

Gleicher Freibetrag für beschränkt 
und unbeschränkt Erbschaftsteuer-
pflichtige
Eine deutsche Staatsangehörige lebte 
mit ihrer Tochter in Großbritannien. 2011 
schenkte sie ihrer Tochter ein Grundstück 
in Düsseldorf. Im Schenkungsteuerbe- 
scheid berücksichtigte das Finanzamt 
lediglich einen Freibetrag von 2.000 € 
für die beschränkt erbschaftsteuerpflich- 
tige Tochter. Das Finanzgericht Düssel- 
dorf entschied aber, dass der Freibetrag 
für Kinder von 400.000 € abzuziehen ist, 
der auch für unbeschränkt Erbschaft-
steuerpflichtige gilt, weil dies der Ge-
richtshof der Europäischen Union vorab 
so entschieden hatte.

Arbeitsrecht

Keine Hochrechnung von illegal 
gezahltem Arbeitsentgelt auf ein 
Bruttoarbeitsentgelt zur Berechnung 
von Sozialkassenbeiträgen
Der Beklagte, ein Verlegebetrieb, hatte 
(wie eine Prüfung des Hauptzollamts er-
geben hatte) möglicherweise Teile des 
Lohns schwarz an seine Arbeitnehmer 
gezahlt. Der Kläger, eine gemeinsame 
Einrichtung der Tarifvertragsparteien zur 
Einziehung von Sozialkassenbeiträgen, 
verlangte von dem Beklagten die Zah-
lung von Beiträgen nach den Sozialkas- 
sentarifverträgen des Baugewerbes, 
die er aufgrund eines hochgerechneten 
Bruttolohns errechnet hatte.
 Zu Unrecht, wie das Bundesarbeits- 
gericht feststellte. Der Beitrag errech- 
net sich nach dem Tarifvertrag über das 
Sozialkassenverfahren im Baugewerbe 
aus einem Prozentsatz der Bruttolohn- 
summe, die sich nach steuerrechtlichen 
Grundsätzen richtet. Unter der Brutto-
lohnsumme ist auch die vom Arbeitge-
ber geschuldete Vergütung anzusehen, 
unabhängig davon, ob diese tatsächlich 
gezahlt wurde. Die sogenannte Netto- 
lohnfiktion aus dem Sozialversiche-
rungsrecht, nach der das Arbeitsentgelt 
um die darauf entfallenden Steuern und 
den Gesamtsozialversicherungsbeitrag 
hochgerechnet wird, findet hier aber 

keine Anwendung. Der geltend ge- 
machte Anspruch ist kein sozialver- 
sicherungsrechtlicher Anspruch. Eine 
analoge Anwendung kommt nicht in 
Betracht, da keine Regelungslücke vor- 
liegt. Die Tarifvertragsparteien haben 
sich eindeutig für eine am Steuerrecht 
orientierte Lösung entschieden. Auch 
Nachweisschwierigkeiten und mögliche 
Wettbewerbsverzerrungen rechtfertigen 
keine analoge Anwendung des Netto-
lohnprinzips.

Natürliche Personen

Keine Verrechnung von selbst 
getragenen Krankheitskosten mit 
zurückerstatteten Krankenver- 
sicherungsbeiträgen
Krankheitskosten sind lediglich als au-
ßergewöhnliche Belastung steuerlich 
zu berücksichtigen. Es ist die zumutba-
re Belastung zu beachten. Ein Ansatz 
der selbst getragenen Krankheitskos-
ten als Sonderausgaben ist nicht mög- 
lich. Sonderausgaben sind nur Beiträge 

zu Krankenversicherungen, die zumin-
dest im Zusammenhang mit der Erlan-
gung eines Versicherungsschutzes ste-
hen und folglich der Vorsorge dienen.
 In seiner Entscheidung stellt das Fi-
nanzgericht Baden-Württemberg ferner 
klar, dass zurückerstattete Krankenver- 
sicherungsbeiträge in voller Höhe mit 
den gezahlten Krankenversicherungs-
beiträgen zu verrechnen sind. Eine Ver- 
rechnung mit selbst getragenen Krank-
heitskosten lässt das Gericht nicht zu.
 Der Bundesfinanzhof muss abschlie-
ßend entscheiden.



Mieter/Vermieter

Mietspiegel als Schätzungsgrund- 
lage für Mieterhöhungen geeignet
Der Berliner Mietspiegel für das Jahr 
2015 ist nach Auffassung des Landge-
richts Berlin als Schätzungsgrundlage 
zur Ermittlung der ortsüblichen Vergleichs- 
miete geeignet. Das Gericht sah es in 
zwei Entscheidungen nicht als erfor- 
derlich an, ergänzend ein Sachverstän- 
digengutachten einzuholen.

 In den Gerichtsverfahren verlangten 
die Vermieter von den Mietern, einer 
Mieterhöhung zuzustimmen. Streitig 
war, ob das Gericht die ortsübliche Ver- 
gleichsmiete anhand des Berliner Miet-
spiegels für 2015 schätzen konnte oder 
ob es hierzu ein Sachverständigengut-
achten einholen musste. Der Mietspie-
gel war vom Land Berlin erstellt, aber 
auf Vermieterseite lediglich nur von ei- 
nem Wohnungsbauunternehmen aner- 
kannt worden.
 Nach Meinung der Richter komme 
es nicht darauf an, ob es sich um einen 
qualifizierten Mietspiegel handele. Nach 
der Zivilprozessordnung könne auch ein 
einfacher Mietspiegel als geeignete 
Schätzungsgrundlage herangezogen wer- 
den. Es sei vielmehr entscheidend, 
dass der Mietspiegel vom Land Berlin 
erstellt worden sei und weniger, dass 
nicht alle Interessenverbände diesem 
zugestimmt hätten. Die Lebenserfah-
rung spreche dafür, dass der Mietspie-
gel die örtliche Mietsituation objektiv 
zutreffend abbilde. Ferner bestehe kein 
Anhaltspunkt dafür, dass es bei der Er- 
stellung des Mietspiegels an der erfor- 
derlichen Sachkunde des Lands Berlin 
gefehlt habe oder die Erstellung von sach-
fremden Erwägungen beeinflusst war.
 Zwar beziehen sich die Entschei-
dungen nur auf den Berliner Mietspie-
gel 2015, dennoch sind die vor Gericht 
dargelegten Anforderungen an eine 
wirksame Mieterhöhung von grund-
sätzlicher Bedeutung.

Unternehmer/Unternehmen

Jahresabschluss 2015 muss bis 
zum Jahresende 2016 veröffentlicht 
werden
Unternehmen, die ihren Jahresab-
schluss veröffentlichen müssen (z. B. 
GmbH oder GmbH & Co. KG), müssen 
die Frist zur Veröffentlichung beachten. 
Der Abschluss muss spätestens vor 
Ablauf des zwölften Monats des dem 
Abschlussstichtag nachfolgenden Ge- 
schäftsjahres offengelegt werden.
 Diese Unternehmen müssen mit 
Ordnungsgeldern rechnen, wenn sie 
ihre Jahresabschlüsse nicht einreichen.

 Für Kleinstkapitalgesellschaften, die an 
zwei aufeinanderfolgenden Abschluss- 
stichtagen zwei der folgenden Merk-
male nicht überschreiten (Bilanzsum- 
me bis 350.000 €, Umsatzerlöse bis 
700.000 € und durchschnittlich 10 be-
schäftigte Arbeitnehmer) sieht das Ge-
setz Erleichterungen vor:
 Sie müssen unter bestimmten Vor-
aussetzungen keinen Anhang erstellen. 
Hierfür müssen bestimmte Angaben un- 
ter der Bilanz ausgewiesen sein: An-
gaben zu den Haftungsverhältnissen, 
Angaben zu den Vorschüssen oder Kre- 
diten, die an Mitglieder des Geschäfts-
führungsorgans, eines Beirats oder 
Aufsichtsrats gewährt wurden, erforder- 
liche Angaben zu den eigenen Aktien 
der Gesellschaft (bei einer Aktienge-
sellschaft). Zusätzlich können in beson-
deren Fällen Angaben nötig sein, wenn 
der Abschluss kein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wiederspiegelt.
 Zudem werden Optionen zur Verring- 
erung der Darstellungstiefe im Jahres-
abschluss eingeräumt.
 Zwischen Offenlegungspflicht durch 
Veröffentlichung (Bekanntmachung der 
Rechnungslegungsunterlagen) oder durch 
Hinterlegung der Bilanz kann gewählt 
werden. Die elektronische Einreichung 
der Unterlagen beim Betreiber des Bun- 
desanzeigers ist auch für die Hinter- 
legung vorgeschrieben.
 Das Bundesamt für Justiz wird 
die Kapitalgesellschaften und auch die 
GmbH & Co. KG von Amts wegen auf-
fordern, den Jahresabschluss für nach 
dem 31. Dezember 2014 begonnene 
Geschäftsjahre innerhalb von sechs 
Wochen einzureichen und ein Ord-
nungsgeld androhen. Mit der Anforde-
rung ist gleichzeitig eine Mahngebühr 
fällig, die auch nach verspäteter Einrei-
chung nicht erlassen bzw. angerechnet 
wird.

Kompensation des Mehrergebnisses 
einer Betriebsprüfung durch Investi-
tionsabzugsbetrag
Zur Minderung eines Betriebsprüfungs-
Mehrergebnisses kann ein zusätzlicher 
Investitionsabzugsbetrag gebildet wer- 

Ortsübliche Bruttomiete gilt als 
Vergleichswert bei verbilligter 
Überlassung von Wohnraum
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte in 
einem Fall, der das Jahr 2011 betraf, 
über den Vergleichsmaßstab einer 
verbilligten Wohnungsüberlassung 
zu entscheiden. Im Streitjahr konn-
ten Werbungskosten nur dann un-
eingeschränkt in voller Höhe abge-
zogen werden, wenn der Mietpreis 
mindestens 75 % der ortsüblichen 
Miete betrug. Bei Mietpreisen dar- 
unter war in bestimmten Fällen die 
Miete in einen entgeltlichen und ei-
nen unentgeltlichen Teil aufzuteilen. 
Das hatte zur Folge, dass der Wer- 
bungskostenabzug beschränkt war.
 Das Finanzgericht Düsseldorf leg- 
te im vorangegangenen Verfahren 
bei dem Vergleich der ortsüblichen 
Miete mit der tatsächlichen Miete 
die Netto-Kaltmieten zugrunde. Der 
BFH, der den Fall abschließend klä-
ren musste, folgte dem nicht.
 Der BFH hat in seiner Entschei-
dung auf die ortsübliche Bruttomie-
te, also die Kaltmiete zuzüglich der 
nach der Betriebskostenverordnung 
umlagefähigen Nebenkosten, als Ver- 
gleichsgröße abgestellt.

Hinweis 
Ab 2012 erfolgt bei einer auf Dauer 
angelegten Vermietung zu Wohn-
zwecken eine Kürzung des Wer- 
bungskostenabzugs nur, wenn die 
tatsächliche Miete weniger als 66 % 
der ortsüblichen Miete ausmacht.
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Eigenverantwortliche Arbeit von 
Mitarbeitern kann die Freiberuflich-
keit der unternehmerischen Tätig-
keit gefährden
Eine aus zwei Diplom-Ingenieuren bzw. 
Prüfingenieuren bestehende GbR er- 
stellt Beweissicherungsgutachten für 
Kfz, bewertet Kraftfahrzeuge und führt 
Haupt- sowie Abgasuntersuchungen 
durch. Es werden drei weitere Prüf-
ingenieure beschäftigt. Sie erledigen 
den überwiegenden Teil der durch- 
zuführenden Arbeiten weitestgehend 
selbstständig nach den gesetzlichen 
Vorschriften. Lediglich bei den Messer- 
gebnissen treffen sie keine eigene Ent-
scheidung.
 Bei dieser Konstellation liegt für die 
GbR nach einem Urteil des Sächsischen 
Finanzgerichts keine freiberufliche, son- 
dern insgesamt eine gewerbliche Tätig- 
keit vor. Von über 9.000 jährlich abzu- 
wickelnden Prüfungen und Gutachten 
werden fast 8.000 von den angestellten 
Prüfingenieuren eigenverantwortlich und 
ohne Beteiligung der Gesellschafter er- 
ledigt. Für die Beurteilung ist unerheb-
lich, dass bei den durchzuführenden 
Hauptuntersuchungen gesetzliche Kri- 
terien zu beachten sind und staatliche 
Aufgaben wahrgenommen werden. Un- 
bedeutend ist auch der Umstand, dass 
die Gesellschafter vor allem Kontrollauf-
gaben wahrnehmen, die Einhaltung der 
gesetzlichen Vorgaben überwachen und 
ihre Mitarbeiter stichprobenartig über- 
prüfen.
 Der Bundesfinanzhof muss den Fall 
abschließend entscheiden.

Sonstiges

Buchung einer Fährverbindung ist 
keine Pauschalreise
Eine Fährverbindung ist in der Regel 
keine Pauschalreise, auch wenn neben 
der Fahrzeugmitnahme eine Kabine ge- 
bucht wird. Das hat das Amtsgericht 
München entschieden.
 In dem der Entscheidung zugrunde 
liegenden Fall hatte ein Reisender bei 
einem Automobilclub eine Fährpassa-
ge (Beförderung mit PKW und Über- 
nachtung in einer Kabine) von Genua 

nach Tunis gebucht. Am gebuchten Tag 
verpasste der Reisende in Genua die 
Fähre, weil die Abfahrt um einen Tag 
vorverlegt worden war, was weder ihm 
noch dem Automobilclub bekannt war. 
Der Reisende nahm daraufhin den Au-
tomobilclub auf Schadensersatz für die 
Kosten der Fährpassage, die Fahrtkos-
ten samt Autobahnvignette und Kosten 
für drei nutzlos verbrauchte Urlaubs- 
tage in Anspruch. Der Automobilclub 
erstattete lediglich die Kosten für die 
Fähre.

 Das Gericht wies die Klage ab, weil 
der Automobilclub nur eine einzelne 
Beförderungsleistung vermittelt hatte 
und nicht Vertragspartner des Beförde- 
rungsvertrags war. Nach Auffassung des 
Gerichts hätte der Automobilclub auch 
die Kosten der Schiffspassage nicht er-
statten müssen.

den. Voraussetzung ist, dass eine Inves-
titionsabsicht nachgewiesen wird. Es 
muss also am Bilanzstichtag des Ab-
zugsjahres die Absicht bestanden haben, 
ein begünstigtes Wirtschaftsgut anzu-
schaffen oder herzustellen.
 Die Bildung eines Investitionsabzugs- 
betrags stellt ein Wahlrecht dar. Ein sol-
ches Wahlrecht kann bis zur Bestands-
kraft der Steuerveranlagung ausgeübt 
werden. Damit bestätigt der Bundes- 
finanzhof seine bisherige Rechtspre-
chung zur Rechtslage bis 2015 entge-
gen der Verwaltungsauffassung.
 Die Rechtslage hat sich ab 2016 
geändert. Der Nachweis einer Investi- 
tionsabsicht und einer späteren be-
trieblichen Nutzung wird nicht mehr 
ausdrücklich im Gesetz gefordert.

Kalender gelten selbst mit Firmen-
aufdruck als Geschenk
Das Finanzgericht Baden-Württemberg 
hatte zu entscheiden, ob Kalender mit 
aufgedrucktem Firmenlogo, die zusam-
men mit einer Weihnachtsgrußkarte an 
Geschäftspartner versandt wurden, eine 
Werbemaßnahme sind und für den Un- 
ternehmer sofort abziehbare Betriebs- 
ausgaben darstellen. Das Gericht befand, 
dass es sich nicht um eine Werbemaß-
nahme handelte, sondern um Geschen-
ke. Für die Einordnung als Geschenk ist 
der Begriff der bürgerlich-rechtlichen 
Schenkung maßgebend. Demnach ist 
ein Geschenk eine Zuwendung, durch 
die jemand aus seinem Vermögen ei- 
nen anderen bereichert, und sich bei-
de Seiten darüber einig sind, dass die 
Zuwendung unentgeltlich erfolgt, d. h. 
mit keiner Gegenleistung verbunden 
ist. Über die Unentgeltlichkeit waren 
sich die die Beteiligten im entschiede-
nen Fall einig.
 Steuerlich berücksichtigungsfähige 
Geschenke an Geschäftspartner (bis 35 €) 
müssen buchhalterisch getrennt von den 
sonstigen Betriebsausgaben aufgezeich- 
net werden. Nur dann können sie als Be-
triebsausgaben abgezogen werden. Die 
separate Erfassung war vorliegend nicht 
erfolgt. In Folge versagte das Gericht 
den Betriebsausgabenabzug.
 Der Bundesfinanzhof muss abschlie-
ßend entscheiden.


